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RS OGH 1979/5/21 Okt1/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.05.1979

Norm

KartG 1972 §24 Abs1 Z5

KartG 1972 §29 Abs1 Z3

PreisG allg

Rechtssatz

Erfordert eine zum PreisG 1976 ergangene Verordnung eine Einschränkung der Kartellvereinbarung auf Geschäfte mit

Nichtletztverbrauchern, so ist eine Kartellvertrag, der eine demgemäße Einschränkung enthält nicht schon deswegen

gesetzwidrig, weil sich die Kartellmitglieder nicht an die Einschränkung halten konnten. (hier: V BMGuU betr

Neuregelung der Handelsspannen im pharmazeutischen Großhandel 1977 1027 WrZtg 1977/273).
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